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6 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 157  
„Ehemalige Brennerei Horstmann“ der Stadt Oelde  
- Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

 
Die Stadt Oelde stellt aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12.09.2022 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 157 „Ehemalige Brennerei Horstmann“ der Stadt Oelde auf.  

Die Flächen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sollen als „Allgemeines Wohngebiet“ 
ausgewiesen werden. Hierdurch sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Umnutzung der denkmalgeschützten Bausubstanz (Wohnhaus, ehem. Bullenstall, 
Brennereigebäude, Scheune) sowie den Neubau eines Baukörpers für die Altenpflege 
geschaffen werden. Der Geltungsbereich umfasst insgesamt ca. 0,44 ha. 

Der Geltungsbereich liegt im zentralen Siedlungsbereich der Kernstadt Oelde, südwestlich des 
Kreuzungsbereichs Glockenstiege/Engelbert-Holterdorf-Straße und umfasst folgendes 
Flurstück: 

Flur Flurstück(e)  

17 916 
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Der Rat der Stadt Oelde hat in seiner Sitzung vom 19.12.2022 folgenden Beschluss gefasst:  

Der Rat beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer 
eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, und die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der 
Nachbarkommunen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.  

Der Beschluss ist nach näherer Maßgabe von § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

 

Vorstehender Beschluss vom 19.12.2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 157 „Ehemalige Brennerei 
Horstmann“ der Stadt Oelde – einschließlich der Begründung – liegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit von 

 

Mittwoch, den 25.01.2023, bis einschließlich Sonntag, den 26.02.2023 

 

im Rathaus der Stadt Oelde – Fachdienst Stadtentwicklung, Planung, Bauordnung, Zimmer 
429 – Ratsstiege 1, 59302 Oelde, während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.00 
– 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 – 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 – 18.00 Uhr) 
öffentlich aus. Für die persönliche Einsichtnahme wird um vorherige telefonische 
Terminabsprache unter der Telefonnummer: 02522 72-462 gebeten. 

Darüber hinaus können die Planunterlagen unter folgendem Link: 

https://www.o-sp.de/oelde/plan?L1=7&pid=70391 

eingesehen werden. Hier besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich bis zum 26.02.2023 zur 
vorgesehenen Planung zu äußern.  
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Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. § 4a Abs. 6 BauGB bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbarkommunen gem. § 2 Abs. 2 BauGB erfolgt 
im gleichen Zeitraum. 

 

 


